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Stadt Schwentinental 

Der Bürgermeister 

 
 

Beratung erfolgt voraussichtlich: 

 

Beratungsart: X öffentlich  nicht öffentlich 
 
 

Beschlussvorlage Nr.: 033/2021 Datum: 02.02.2021 
 
 
Beratungsfolge: 

Nr. - Stadtvertretung/ Fachausschuss  Sitzungstag 

1  Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales  

2  Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften  

3  Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen  

4  Ausschuss für Bauwesen  

5  Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen  

6 X Hauptausschuss 23.02.2021 

7 X Stadtvertretung 25.02.2021 

 
 
Schluss- und Mitzeichnungen: 

 
 

gez. Th. Haß 

 
 

gez. Hansen 

  
 

gez. Fuhrmann 

Bürgermeister Büroleitung Amtsleiter/in Sachbearbeiter 

 

 

1. TOP: Neufassung des §7 GeschO für die Stadtvertretung, Elektronische  La-

dung und Tagesordnung der Gremien (§ 34/46 Abs. 12 GO) 

 

2. Sachverhalt und Problemdarstellung: 
 
Basierend auf einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (SM 154/2020) 
wurde die Verwaltung mit Beschluss des Hauptausschusses am 07.12.2020 beauf-
tragt, einen Vorschlag auf Änderung der Geschäftsordnung auszuarbeiten und zur 
Beratung und Beschlussfassung vorzulegen mit dem Ziel, die Ladung der Stadtver-
tretung und der Ausschüsse gemäß § 34 GO künftig auch per E-Mail zu ermögli-
chen.  
 
3. Lösungsvorschlag: 

 
Die Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) weist keine Regelungen auf, die 
einer Ladung per E-Mail entgegenstünden. Die Gremienmitglieder können somit frei 
entscheiden, ob sie die Ladung elektronisch erhalten möchten. Einige Mindestanfor-
derungen sind in § 34 GO festgelegt, denen auch bei elektronischer Ladung nachzu-
kommen ist: 

- Die Ladung hat (analog oder elektronisch) schriftlich zu erfolgen. 

- Die Ladungsfrist beträgt mindestens eine Woche. 
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- Die Tagesordnung ist in die Ladung aufzunehmen. 
 
Daneben sind die grundsätzlichen Anforderungen an Datenschutz und Datensicher-
heit zu erfüllen, sofern Informationen mit entsprechendem Schutzbedarf verarbeitet 
werden. Da künftig per E-Mail lediglich die öffentlich bekanntzugebenden Daten zur 
Sitzung versandt werden sollen, ist hier kein besonderer Schutzbedarf festzustellen. 
Die vollständige Tagesordnung inklusive der Informationen zum nichtöffentlichen 
Sitzungsteil sollen die Mitglieder der Stadtvertretung mit der Ladung über eine URL 
erhalten, die auf einen passwortgeschützten Server (gemeint ist der bereits bekannte 
Dokumentenserver) verweist, so dass hierauf ausschließlich berechtigte Personen 
Zugang erhalten. 
 
Entsprechend hat die Verwaltung einen Entwurf für die Neufassung des § 7 der Ge-
schäftsordnung erarbeitet und mit der Kommunalaufsicht abgestimmt. Eine Geneh-
migung der Kommunalaufsicht ist bei Änderungen der Geschäftsordnung nicht not-
wendig. 
 

4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen:  - / - 
 

5. Beschlussempfehlung:  

 
Die Neufassung des § 7 der Geschäftsordnung für die Stadtvertretung der Stadt 
Schwentinental wird wie folgt beschlossen: 
 

§7 
(§ 34/46 Abs. 12 GO) Einberufung/Tagesordnung  

(1) Die Stadtvertreter*innen werden elektronisch zu den Sitzungen einge-
laden. Hierzu werden der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch ei-
ne E-Mail und die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail ver-
sandten Link auf ein in einem technisch individuell gegen Zugriffe Drit-
ter geschützten Bereich mitgeteilt. Auf Wunsch kann im Einzelfall hier-
von abgewichen werden und die Ladung unter Beifügung der Tages-
ordnung in Papierform erfolgen.    

(2) Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschluss-
vorlagen, beigefügt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und 
Gesichtspunkte der Vertraulichkeit nicht entgegenstehen. Die weiteren 
Unterlagen werden elektronisch im Sinne von Absatz 1 Satz 2 über den 
Dokumentenserver zur Verfügung gestellt.  

(3) Im Falle der elektronischen Ladung gilt diese mit Ablauf des auf den 
Versand folgenden Tages der in Abs. 1 genannten E-Mail als bekannt 
gegeben. 

(4) Soweit zum Ende eines Kalenderjahres die Sitzungstermine für das 
Folgejahr abzusehen und zu terminieren sind, sind diese für Stadtver-
tretung und Ausschüsse nach Abstimmung mit dem/der Bürgervorste-
her*in und den Vorsitzenden der jeweiligen Ausschüsse in einen vor-
läufigen Sitzungsplan aufzunehmen. Dieser ist der Stadtvertretung in 
der letzten Sitzung eines Kalenderjahres bekannt zu geben. Abwei-
chungen im Sitzungsjahr sind bei Bedarf möglich. Das gesetzlich vor-
gesehene Recht zur Einberufung von Sitzungen durch den/die Bürger-
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vorsteher*in bzw. durch die Vorsitzenden der Ausschüsse bleibt in je-
dem Fall von diesen Regelungen unberührt. 

(5) Alle weiteren Regeln hinsichtlich der Einberufung und der Tagesord-
nung ergeben sich aus § 34 und §46 Abs. 12 GO Schleswig-Holstein. 

 

Anlagen: Synopse und Neufassung GeschO  
 

Abstimmung: 

Dafür: Dagegen: Enthaltungen: Kenntnis genommen: Vertagung: Keine Abstimmung: 
      

 
 
























